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Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Kathrin Wagner-Bockey (SPD) 
 

und 
 

Antwort 
 

der Landesregierung - Minister für Inneres, ländliche Räume und Integration 
 

Schließung kleiner Polizeistationen  

 
 
Vorbemerkung der Fragestellerin: 

Im Zuge der Polizeistrukturreform wurden diverse kleinere Polizeistationen geschlos-

sen. Ziel war es, die Polizeipräsenz in der gesamten Fläche durch mehr Flexibilität in 

größeren Schichten an den Revieren und Zentralstationen zu verstärken. Die Umset-

zung der Reform erfolgte in der Umsetzung unterschiedlich schnell. Im Süden des 

Kreises Herzogtum Lauenburg wurden in den letzten Jahren die Stationen Börnsen, 

Dassendorf und Escheburg geschlossen, Nusse und Aumühle dagegen bleiben er-

halten. 

 

Vorbemerkung der Landesregierung: 

Zum Zeitpunkt der Regierungsübernahme standen noch von der Vorgängerregierung 

zur Schließung vorgesehene Polizeistationen auf der Agenda. Dabei handelte es 

sich um folgende Polizeistationen im Kreis Herzogtum Lauenburg: 

- Polizeistation Nusse 

- Polizeistation Escheburg 

- Polizeistation Börnsen 

- Polizeistation Aumühle 
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Die Schließung von Polizeistationen wurde mit Regierungsübernahme gestoppt. Da-

bei konnte die Schließung der beiden jeweils mit einem Beamten besetzten Polizei-

stationen in Escheburg und Börnsen nicht mehr verhindert werden, weil die Abwick-

lung (Personal bereits im Ruhestand oder seit Monaten versetzt, Liegenschaft ver-

kauft oder Mietvertrag gekündigt) bereits zu weit fortgeschritten war. Alle anderen 

von der Vorgängerregierung getroffenen Schließungsentscheidungen wurden erneut 

mit dem Ergebnis geprüft, keine weiteren Polizeistationen zu schließen. Die Polizei-

stationen Nusse und Aumühle blieben deshalb erhalten. 

 

Die Landesregierung kommt damit ihrem Versprechen im Koalitionsvertrag nach, 

keine weiteren Polizeistationen in der Fläche mehr zu schließen. 

 

Es ist das erklärte Ziel der Landesregierung, eine bürgernahe Polizei dauerhaft zu 

erhalten und die Präsenz der Polizei in der Fläche zu verbessern. Die Landespolizei 

wird bis zum Jahr 2023 um 500 Beamtinnen und Beamte verstärkt. Zusätzlich aus-

gebildetes Personal steht der Landespolizei erst sukzessive ab den Jahren 2020 ff 

zur Verfügung. Die Verteilung des zusätzlichen Personals auf die einzelnen Polizei-

behörden, so auch auf die für den Kreis Herzogtum Lauenburg zuständige Polizeidi-

rektion Ratzeburg, wird nach entsprechenden Analysen unter Berücksichtigung aktu-

eller Bedarfe und auf der Grundlage eines belastungsorientierten und datenbasierten 

Stellenverteilungssystems vorgenommen. Konkrete Aussagen können deshalb jetzt 

noch nicht getroffen werden. 

 

 

1. Welche konzeptionellen Überlegungen liegen dem jeweiligen Erhalt / der Schlie-

ßung der einzelnen o.g. Stationen zugrunde? 

 

Antwort: 

Siehe Vorbemerkung. 

 

2. Zu welchem konkreten Zeitpunkt ist mit der Wieder-/Neueröffnung von kleinen 

Polizeistationen, insbesondere im ländlichen Raum zu rechnen und an welchen 

Standorten wird dieses in welcher Reihenfolge erfolgen? 
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Antwort: 

Siehe Vorbemerkung. 

 

3. Die vorgesehene Anzahl der Dienstposten in der Station Aumühle wurde von vier 

auf sechs Stellen aufgestockt. Von welchen Dienststellen wurden die zusätzlichen 

Stellen abgezogen? 

 

Antwort: 

Es erfolgte keine zusätzliche Zuweisung von Planstellen zur Polizeistation 

Aumühle. 

 

4. Zu welchem Zeitpunkt ist geplant, dass das Amt Hohe Elbgeest mit den früheren 

Polizeistandorten Dassendorf, Börnsen und Escheburg wieder mindestens eine 

Polizeistation erhält und wie viele Dienstposten sind dort vorgesehen? 

 

Antwort: 

Siehe Vorbemerkung. 

 

5. Wenn keine Einrichtung neuer Polizeistationen für das Amt Hohe Elbgeest vorge-

sehen ist, wie ist dies im Vergleich z.B. zur Polizeistation Nusse zu rechtfertigen? 

 

Antwort: 

Siehe Vorbemerkung. 

 


